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 12. ersucht den Generalsekretär, bis zum 8. Januar 2017 einen Bericht über die Durchführung dieser 

Resolution, einschließlich über die Frage der Übergangsplanung im Hinblick auf die Regelung, vorzulegen 

und den Sicherheitsrat nach Bedarf über die Geschehnisse unterrichtet zu halten; 

 13. begrüßt die Anstrengungen, die die Truppe unternimmt, um die Nulltoleranzpolitik des General-

sekretärs gegenüber sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch umzusetzen und sicherzustellen, dass 

ihr Personal den Verhaltenskodex der Vereinten Nationen uneingeschränkt einhält, ersucht den General- 

sekretär, auch künftig alle diesbezüglich notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und den Rat unterrichtet zu 
halten, und fordert die truppenstellenden Länder nachdrücklich auf, angemessene Präventivmaßnahmen, dar-

unter ein einsatzvorbereitendes Sensibilisierungstraining, sowie Disziplinar- und andere Maßnahmen zu er-

greifen, um sicherzustellen, dass das an derartigen Handlungen beteiligte Personal voll zur Rechenschaft 

gezogen wird; 

 14. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Auf der 7746. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

_____________________ 

PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER SITUATION IM NAHEN OSTEN 

A. Die Situation im Nahen Osten17 

Beschluss 

 Auf seiner 7501. Sitzung am 7. August 2015 beschloss der Sicherheitsrat, den Vertreter der Arabischen 

Republik Syrien gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der 

Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

„Die Situation im Nahen Osten 

Schreiben des Generalsekretärs vom 25. Februar 2015 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 

(S/2015/138)“. 

 

Resolution 2235 (2015) 

vom 7. August 2015 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf das Protokoll über das Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähn-

lichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im Kriege18 und das Übereinkommen über das Verbot der 

Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher 
Waffen19 sowie die Resolutionen des Sicherheitsrats 1540 (2004) vom 28. April 2004, 2118 (2013) vom 

27. September 2013 und 2209 (2015) vom 6. März 2015, 

 sowie daran erinnernd, dass die Arabische Republik Syrien dem Übereinkommen beigetreten ist, fest-

stellend, dass der Einsatz einer jeden toxischen Chemikalie, einschließlich Chlor, als chemische Waffe in der 

Arabischen Republik Syrien gegen die Resolution 2118 (2013) verstößt, und ferner feststellend, dass jeder 

_______________ 


